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WECHSEL  ZUR  UNIVERSITÄT  ZÜRICH 
 

BEI  PRÜFUNGSMISSERFOLG 
 

 
 
Studierende, die nach einem allfälligen Misserfolg in der Basisprüfung einen sofortigen Wechsel an 
die Universität Zürich in Betracht ziehen, müssen sich rechtzeitig bei der Universität Zürich 
anmelden. 
Die Anmeldung erfolgt online: www.uzh.ch/studies/application/bachelor.html  
 
Bei einem definitiven Ausschluss kann die Universität die Aufnahme in gewissen Studienfächern 
verweigern. Die ETH kann diesbezüglich keine Auskunft erteilen. 
 
Reguläre Anmeldefrist ist der 30. April 2011 (Anmeldegebühr Fr. 50.-*) 
Verspätete Anmeldungen sind bis spätestens am 31. Juli 2011 möglich. (Anmeldegebühr  
Fr. 250.-**). In beiden Fällen müssen Sie sich an der ETH noch nicht exmatrikulieren. 
 
Bewerbende mit ausländischer Vorbildung obliegen den allgemeinen und länderspezifischen 
Zulassungsbedingungen, bei einer verspäteten Anmeldung ist die Aufnahme u.U. nicht mehr 
möglich, weil die Teilnahme an zusätzlichen Zulassungsprüfungen nicht garantiert werden kann.  
 
Die Anmeldung kann nach dem Bekanntwerden der Prüfungsergebnisse, jedoch spätestens bis am 
Freitag der zweiten Semesterwoche bestätigt oder widerrufen werden. Dabei ist zu beachten, dass 
die Termine für die Modulbuchungen von Fakultät zu Fakultät unterschiedlich sind und ein Buchen 
von Lehrveranstaltungen zu diesem Zeitpunkt für gewisse Fächer nicht mehr möglich ist. Es ist 
darum unumgänglich, dass Sie vor Beginn der Lehrveranstaltungen mit der/dem entsprechenden 
Studienfachberatenden der Universität Zürich Kontakt aufnehmen. 
 
 
Nach dem 31. Juli 2011 werden von der Universität in keinem Fall mehr verspätete Anmeldungen 
entgegengenommen! 
 
 

Dr. M. Luginbühl / M. Foppa 
Studienberater der ETHZ 
 

*Die Anmeldegebühr über Fr. 50.- muss in jedem Falle bezahlt werden. 

**Die zusätzliche Verspätungsgebühr von Fr. 200.- muss nur bezahlt werden, wenn der Wechsel zur Universität effektiv 

vollzogen wird. 


